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Öffentliche Bekanntmachung vom 27.01.2022 

 

Allgemeinverfügung zum Verbot der freiwilligen Impfung 
gegen die Bovine Virus Diarrhoe (BVD) ab dem 01.02.2022 

Im gesamten Gebiet der Stadt Köln wird die freiwillige Impfung gegen die Bovine Virus 
Diarrhoe (BVD) ab dem 01.02.2022 gemäß Artikel 46 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a der 
Verordnung (EU) 2016/429 in Verbindung mit § 2 Absatz 1 Nummer 2 der BVDV-Verordnung 
verboten. 

Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. 

Begründung: 
Nordrhein-Westfalen hat bei der Europäischen Kommission einen Antrag auf Genehmigung 
eines Programms zur Tilgung von BVD eingereicht. Ziel dieses Tilgungsprogramms ist es, 
dass Nordrhein-Westfalen der Status „frei von BVD in Bezug auf gehaltene Rinder“ gewährt 
wird. Hierfür ist unter anderem das Verbot der freiwilligen Impfung gegen BVD erforderlich. 
Zudem stehen keine Belange der Tierseuchenbekämpfung dem Verbot der freiwilligen 
Impfung gegen BVD entgegen. 

Die Voraussetzungen für die Gewährung des Seuchenfreiheitsstatus für eine Zone, wie z. B. 
Nordrhein-Westfalen, sind in Anhang IV Teil VI Kapitel 2 Abschnitt 1 der delegierten 
Verordnung 2020/689 festgelegt: 

a) Die Impfung gegen BVD für gehaltene Rinder ist verboten. 

b) Mindestens während der vorhergehenden 18 Monate wurde kein Fall von BVD bei 
einem gehaltenen Rind bestätigt. 

c) Mindestens 99,8 % der Betriebe, die mindestens 99,9 % der Rinderpopulation 
repräsentieren, sind frei von BVD. 

In Bezug auf die Voraussetzung gemäß Buchstabe c) müssen die Vorgaben für den Status 
„frei von BVD“ auf Ebene des einzelnen Betriebs gemäß des Anhangs IV Teil VI Kapitel 1 
Abschnitt 1 (Gewährung Status) bzw. Abschnitt 2 (Aufrechterhaltung Status) der delegierten 
Verordnung 2020/689 beachtet werden. Demnach führt die Impfung gegen BVD dazu, dass 
der Betrieb keinen Freiheitsstatus erlangen kann bzw. nicht länger als „frei von BVD“ gilt. 

Gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 ist BVD als „Seuche der Kategorie C“ 
gelistet. Somit ist BVD eine Seuche gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung 
(EU) 2016/429, die für einige Mitgliedstaaten relevant ist und für die Maßnahmen getroffen 
werden müssen, damit sie sich nicht in anderen Teilen der Union ausbreitet, die amtlich 
seuchenfrei sind, oder in denen es Tilgungsprogramme für die jeweilige gelistete Seuche 
gibt. 
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Gemäß Artikel 46 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2016/429 können die 
Mitgliedstaaten Maßnahmen hinsichtlich der Verwendung von Tierarzneimitteln für gelistete 
Seuchen ergreifen, um die wirksamste Prävention oder Bekämpfung dieser Seuchen zu 
gewährleisten, sofern diese Maßnahmen angemessen oder notwendig sind. Diese 
Maßnahmen können Folgendes umfassen: a) Verbote und Beschränkungen der Verwendung 
von Tierarzneimitteln.  

Gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 2 der BVDV-Verordnung kann die zuständige Behörde die 
Impfung eines Rindes oder der Rinder eines Bestandes oder eines bestimmten Gebietes 
gegen die BVDV-Infektion verbieten, soweit Belange der Tierseuchenbekämpfung nicht 
entgegenstehen. 

Rechtsgrundlagen: 

• Verordnung (EU) 2016/429 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung 
einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit (VO (EU) 2016/429) 

• Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 über die Anwendung bestimmter 
Bestimmungen zur Seuchenprävention und -bekämpfung auf Kategorien gelisteter 
Seuchen und zur Erstellung einer Liste von Arten und Artengruppen, die ein 
erhebliches Risiko für die Ausbreitung dieser gelisteten Seuchen darstellen 
(VO (EU) 2018/1882) 

• Delegierte Verordnung (EU) 2020/689 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 
2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften 
betreffend Überwachung, Tilgungsprogramme und den Status „seuchenfrei“ für 
bestimmte gelistete und neu auftretend Seuchen (VO (EU) 2020/689) 

• Verordnung zum Schutz der Rinder vor einer Infektion mit dem Bovinen 
Virusdiarrhoe-Virus (BVDV-Verordnung) 

• Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der jeweils geltenden Fassung 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Verfügung können Sie innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim 
Verwaltungsgericht Köln, Appelhofplatz, 50667 Köln erheben. 

Hinweise 
Die Klage kann schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder 
in elektronischer Form eingereicht werden. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte unmittelbar 
an das Verwaltungsgericht. 

Hinweise 
Diese Allgemeinverfügung gilt mit dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag als 
bekanntgegeben (§ 41 Abs. 4 VwVfG NRW). 
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Die Verfügung kann beim Amt für Umwelt und Verbraucherschutz, Abteilung 
Lebensmittelüberwachung und Veterinärdienste –Veterinäramt-, Friedrich-Ebert-Ufer 64-70, 
51143 Köln während der Geschäftszeiten eingesehen werden. 

Die Oberbürgermeisterin 
In Vertretung 
William Wolfgramm 
Beigeordneter 
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